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18. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Anröchte  

„Gewerbebauflächenerweiterung Anröchte-Nord“ 
 
Bekanntmachung der Genehmigung der 18. Flächennutzungsplanänderung gem. § 6 Abs. 5 
Baugesetzbuch (BauGB) 
 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414) zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986). 
 
Übersichtsplan  

 
 
Der Feststellungsbeschluss für die 18. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde An-
röchte „Gewerbebauflächenerweiterung Anröchte Anröchte-Nord“ ist am 02. Dezember 2008 durch 
den Rat der Gemeinde Anröchte gefasst worden.  
 
Die Bezirksregierung Arnsberg hat mit Verfügung vom 21. Januar 2009 AZ: - 35.2.1-1.4-So-15/08- 
die 18. Flächennutzungsplanänderung mit der Auflage genehmigt, die zeichnerische Darstellung 
entsprechend zu ergänzen und einen Beitrittsbeschluss zu fassen. 
 
Die zeichnerische Darstellung wurde entsprechend ergänzt und der Rat der Gemeinde Anröchte 
hat in seiner Sitzung am 31.03.2009 den Beitrittsbeschluss gefasst. 
 
Die Gemeinde Anröchte hat durch die Aufstellung der 18. Änderung des Flächennutzungsplanes 
die Ausweisung weiterer Gewerbebauflächen im Norden von Anröchte dargestellt. 
Der Geltungsbereich südlich des Angstfeldweges und östlich der Lippstädter Straße hat eine Ge-
samtgröße von ca. 5,0 ha und beinhaltet die Grundstücke Gemarkung Anröchte Flur 9 Flurstücke 
76, 87, 125 und 127 tlw. Die genaue Lage ist dem Übersichtsplan zu entnehmen.  
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Gemäß § 6 Abs. 5 BauGB in Verbindung mit § 7 Abs. 4 der Gemeindeordnung für das Land  
Nordrhein-Westfalen in der zur Zeit gültigen Fassung wird die 18. Änderung des Flächennut-
zungsplanes „Gewerbebauflächenerweiterung Anröchte-Nord“ mit der dazugehörigen Begründung 
am Tage der Bekanntmachung im Amtsblatt der Gemeinde Anröchte rechtswirksam. 
 
Die 18. Flächennutzungsplanänderung einschl. Begründung und zusammenfassende Erklärung 
wird gem. § 6 Abs. 5 BauGB ab diesem Zeitpunkt im Rathaus in Anröchte, Hauptstraße 74, Zim-
mer 26 und 29, während der Öffnungszeiten zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über den In-
halt wird auf Verlangen Auskunft erteilt. 
 
Hinweise: 
 
Gemäß § 215 Abs. 1 Satz 1 BauGB werden unbeachtlich  

• eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeich-
neten Verfahrens- und Formvorschriften,  

• eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschrif-
ten über das Verhältnis des Bebauungsplanes/Satzung und des Flächennutzungsplanes 
und 

• nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges, 
 

wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes Nr. 39 
schriftlich gegenüber der Gemeinde Anröchte unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhaltes geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 14 
Abs. 2 a BauGB beachtlich sind. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Sätze 1 und 2 sowie Absatz 4 BauGB über die Entschädigung 
von Vermögensnachteilen, die durch den Bebauungsplan eintreten sind sowie über die Fälligkeit 
und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 7 Abs. 6 GO eine Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 

• eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt,  

• die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

• der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet, 
• der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Anröchte vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
 
Anröchte, 09. April 2009 
 
Gemeinde Anröchte 
 
gez. Holtkötter 
Bürgermeister 
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Bebauungsplan Nr. 39 „An der Schledde, Anröchte“ 
 
Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) 
 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 2414) zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 2986). 
 
Übersichtsplan  

 
 
Der Rat der Gemeinde Anröchte hat in seiner Sitzung am 31.03.2009 den Bebauungsplan Nr. 39 
„An der Schledde, Anröchte“ gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. Die Begrün-
dung ist ebenfalls beschlossen worden. Es handelt sich um eine Bebauungsplan der Innenentwick-
lung gem. § 13 a BauGB, der im beschleunigten Verfahren und ohne Durchführung einer Umwelt-
prüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt worden ist. Durch den Bebauungsplan ist eine im Sü-
den von Anröchte liegende Freifläche einer Bebauung zugeführt worden.  
 
Das Bebauungsplangebiet hat eine Größe von ca. 1,43 ha und befindet sich im Süden von An-
röchte, östlich der Bruchstraße. Es beinhaltet die Grundstücke Gemarkung Anröchte Flur 2 
Flurstücke 70 und teilweise die Flurstücke 14, 71 und 72. Die genaue Lage ist dem Übersichtsplan 
zu entnehmen. 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Gemäß § 10 Abs. 3 BauGB in Verbindung mit § 7 Abs. 4 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der zur Zeit gültigen Fassung wird der Bebauungsplan Nr. 39 „An der 
Schledde, Anröchte“ mit der zugehörigen Begründung am Tage der Bekanntmachung im Amtsblatt 
der Gemeinde Anröchte rechtsverbindlich. 
 
Der Bebauungsplan, seine Begründung und die zusammenfassende Erklärung werden gem. § 10 
Abs. 3 BauGB ab diesem Zeitpunkt im Rathaus in Anröchte, Hauptstraße 74, Zimmer 26 und 29, 
während der Öffnungszeiten zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt wird auf Ver-
langen Auskunft erteilt. 
 
Hinweise: 
 
Gemäß § 215 Abs. 1 Satz 1 BauGB werden unbeachtlich  

• eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeich-
neten Verfahrens- und Formvorschriften,  

• eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschrif-
ten über das Verhältnis des Bebauungsplanes/Satzung und des Flächennutzungsplanes 
und 

• nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges, 
 
wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes Nr. 39 
schriftlich gegenüber der Gemeinde Anröchte unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhaltes geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 14 
Abs. 2 a BauGB beachtlich sind. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Sätze 1 und 2 sowie Absatz 4 BauGB über die Entschädigung 
von Vermögensnachteilen, die durch den Bebauungsplan eintreten sind sowie über die Fälligkeit 
und das Erlöschen entsprechender Entschädigungsansprüche wird hingewiesen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass gem. § 7 Abs. 6 GO eine Verletzung von Verfahrens- und Form-
vorschriften der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche 
Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 

• eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht durchgeführt,  

• die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist 
nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

• der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet, 
• der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Anröchte vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
 
Anröchte, 09. April 2009 
 
Gemeinde Anröchte 
 
gez. Holtkötter 
Bürgermeister 
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Öffentliche Bekanntmachung 
 

Frist zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl des Bürgermeisters/der Bürger-
meisterin und der Vertretung der Gemeinde Anröchte für die am 30. August 2009 stattfin-
denden Allgemeinen Kommunalwahlen 
 
Die Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin und der Vertretung der 
Gemeinde Anröchte sind spätestens bis zum  
 
13. Juli 2009, 18.00 Uhr (Ausschlussfrist) 
 
bei dem Wahlleiter der Gemeinde Anröchte, Hauptstraße 72 – 74, 59609 Anröchte, einzureichen. 
 
Es wird dringend empfohlen, die Wahlvorschläge frühzeitig vor diesem Termin einzureichen, damit 
etwaige Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, vorher noch behoben werden 
können. Auf die Bekanntmachung über die Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen für 
die Wahl des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin und der Vertretung der Gemeinde Anröchte für 
die im Jahr 2009 stattfindenden Allgemeinen Kommunalwahlen vom 02. September 2008, erschie-
nen im Amtsblatt Nr. 4 vom 05. September 2008, wird hingewiesen.  
 
 
Anröchte, 30. März 2009  
 
Gemeinde Anröchte                  
 
Der Gemeindewahlleiter  
 
gez.   H ü l s  
Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters  
 
                                                            
 

Öffentliche Bekanntmachung 
der Gemeinde Anröchte 

 
über das Recht auf Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahl-
scheinen für die Wahl zum Europäischen Parlament am 07. Juni 2009 
 
1. Das Wählerverzeichnis zur Wahl zum Europäischen Parlament für die Gemeinde Anröchte wird 

in   der Zeit vom 18. bis 22. Mai 2009 während der Dienststunden von montags bis mittwochs 
von 8.30 Uhr – 12.00 Uhr und 14.00 Uhr – 16.00 Uhr, donnerstags (Feiertag) sowie freitags von 
8.30 Uhr – 12.00 Uhr für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereit gehalten. Jede/r Wahlbe-
rechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis 
eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein/e Wahlberechtigte/r die Richtigkeit oder Vollstän-
digkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, 
hat er/sie Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollstän-
digkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hin-
sichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gem. § 21 
Abs. 5 des Melderechtsrahmengesetzes entsprechenden Vorschriften der Landesmeldegesetze 
eingetragen ist.  
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Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch 
ein Datensichtgerät möglich.  

 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat.  

 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann während der Frist der 

Einsichtnahme, spätestens am 22. Mai 2009 bis 12.00 Uhr, bei der Gemeinde Anröchte, Haupt-
straße 72 – 74, 59609 Anröchte, Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch 
Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden.  

 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 

17. Mai 2009 eine Wahlbenachrichtigung. Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber 
glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er 
nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben kann.  

 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die be-
reits einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenach-
richtigung.  
 

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Kreis Soest  
 
durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum dieses Kreises oder  
 
durch Briefwahl  
 
teilnehmen.  
 

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag  
 

5.1 ein/e in das Wählerverzeichnis eingetragene/r Wahlberechtigte/r, 
 

5.2 ein/e nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene/r Wahlberechtigte/r,  
 

a) wenn er/sie nachweist, dass er/sie ohne sein/ihr Verschulden die Antragsfrist auf Auf-
nahme in das Wählerverzeichnis  

     bei Deutschen nach § 17 Abs. 1 der Europawahlordnung,   
                 bei Unionsbürgern nach § 17 a Abs. 2 der Europawahlordnung bis zum 17. Mai 2009 

oder die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 21 Abs. 1 der Europa-
wahlordnung bis zum 22. Mai 2009 versäumt hat, 
 

b) wenn sein/ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist bei 
Deutschen nach § 17 Abs. 1 der Europawahlordnung, bei Unionsbürgern nach § 17 a 
Abs. 2 der Europawahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 21 Abs. 1 der Europa-
wahlordnung entstanden ist, 

  
c) wenn sein/ihr Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststel-

lung erst nach Abschluss des  Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehör-
de gelangt ist.  

 
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 
05. Juni 2009, 18.00 Uhr, bei der Gemeindeverwaltung Anröchte mündlich, schriftlich oder 
elektronisch beantragt werden. Die Schriftform gilt auch durch Telegramm, Fernschreiben, Tele-
fax, E-Mail oder durch sonstige dokumentierbare elektronische Übermittlung als gewährt. 
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Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur 
unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahl-
tag, 15.00 Uhr, gestellt werden. 
 
Versichert ein/e Wahlberechtigte/r glaubhaft, dass ihm/ihr der beantragte Wahlschein nicht zu-
gegangen ist, kann ihm/ihr bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt 
werden.  
 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 Buch-
stabe a) bis c) angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis 
zum Wahltag, 15.00 Uhr, stellen.  

 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der An-
tragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.  

 
6. Ergibt sich aus dem Wahlscheinantrag nicht, dass der/die Wahlberechtigte vor einem Wahlvor-

stand wählen will, so erhält er/sie mit dem Wahlschein zugleich  
- einen amtlichen Stimmzettel  
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag  
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen ro-

ten Wahlbriefumschlag und  
- ein Merkblatt für die Briefwahl.  

 
Diese Wahlunterlagen werden ihm von der Gemeindebehörde auf Verlangen auch noch nach-
träglich ausgehändigt. Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen ande-
ren ist nur möglich, wenn die Empfangsberechtigung durch schriftliche Vollmacht nachgewiesen 
wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt, dies hat sie der 
Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen 
hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen. 
 
Bei der Briefwahl muss der/die Wähler/in den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahl-
schein so rechtzeitig an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens 
am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht.  
 
Der Wahlbrief wird im Bereich der Deutschen Post AG als Standardbrief ohne besondere 
Versendungsform unentgeltlich befördert. Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebe-
nen Stelle abgegeben werden. 
 
 
Anröchte, 15. April 2009 
 
Gemeinde Anröchte 
 
Der Bürgermeister  
In Vertretung 
gez. Hüls 
Gemeindeoberverwaltungsrat 
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Öffentliche Wahlbekanntmachung 
der Gemeinde Anröchte 

 
1. Am 07. Juni 2009 findet in der Bundesrepublik Deutschland die Wahl zum Europäischen 

Parlament statt. Die Wahl dauert von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr.  
 
2. Die Gemeinde Anröchte ist in 12 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt.  
  

Die Abgrenzungen der Wahlbezirke kann an Werktagen zu folgenden Zeiten eingesehen wer-
den: 
 
von montags bis mittwochs von 8.30 Uhr – 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr – 16.00 Uhr,  
donnerstags von 8.30 Uhr – 12.00 Uhr sowie von 14.00 Uhr – 18.00 Uhr und 
freitags von 8.30 Uhr – 12.00 Uhr, im Wahlamt der Gemeindeverwaltung Anröchte, Altes Rat-
haus , Zimmer 4, Hauptstraße 72, 59609 Anröchte.  
 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten spätestens bis zum 17. Mai 2009 
zugestellt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der/die 
Wahlberechtigte zu wählen hat.  
 
Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 15.00 Uhr im Neuen 
Rathaus, Personalaufenthaltsraum, Hauptstraße 74, 59609 Anröchte, zusammen.  
 

3. Jede/r Wahlberechtigte kann in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen/deren 
Wählerverzeichnis er/sie eingetragen ist. Die Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und 
einen amtlichen Personalausweis – Unionsbürger/innen einen gültigen Identitätsausweis – 
oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.  

 
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden.  
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede/r Wähler/in erhält bei Betreten des Wahlrau-
mes einen Stimmzettel ausgehändigt.  
 
Jede/r Wähler/in hat eine Stimme.  
 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer die Bezeichnung der Partei und ih-
re Kurzbezeichnung bzw. die Bezeichnung der sonstigen politischen Vereinigung und ihr 
Kennwort sowie jeweils die ersten 10 Bewerber der zugelassenen Wahlvorschläge und rechts 
von der Bezeichnung des Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für die Kennzeichnung. 
 
Der/Die Wähler/in gibt seine/ihre Stimme in der Weise ab, dass er/sie auf dem rechten Teil 
des Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 
kenntlich macht, welchem Wahlvorschlag sie gelten soll. 
 
Der Stimmzettel muss vom Wähler/von der Wählerin in einer Wahlzelle des Wahlraums oder 
in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass sei-
ne/ihre Stimmabgabe nicht erkennbar ist.  
 

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und 
Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat Zutritt, soweit 
das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.  
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5. Wähler/innen, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Kreis, in dem der Wahl-

schein ausgestellt ist,  
 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Kreises oder  
b) durch Briefwahl teilnehmen.  

 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen 
Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag 
beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (in verschlossenem Stimmzettelum-
schlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag 
angegebenen Stelle übersenden, dass er dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. 
Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden.  
 

6. Jede/r Wahlberechtigte kann sein/ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. Das 
gilt auch für Wahlberechtigte, die zugleich in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union zum Europäischen Parlament wahlberechtigt sind (§ 6 Abs. 4 des Europawahlgeset-
zes). 

 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Er-
gebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft; der 
Versuch ist strafbar (§ 107 a Abs. 1 u. 3 des Strafgesetzbuches).  
 
 

Anröchte, 15. April 2009 
 
Gemeinde Anröchte  
 
Der Bürgermeister  
In Vertretung  
gez. Hüls 
Gemeindeoberverwaltungsrat 
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Bekanntmachung für den Geologischen Dienst NRW 
Kartierungen des Geologischen Dienstes NRW 

 
Der Geologische Dienst Nordrhein-Westfalen in Krefeld - ein Landesbetrieb im Geschäftsbereich 
des Ministeriums für Wirtschaft, Mittelstand und Energie NRW - wird Arbeiten für die geowissen-
schaftliche Landesaufnahme durchführen. 
 

Zeitraum April - Dezember 2009 

Kreis Soest 

Stadt/Gemeinde Anröchte 

 
Die mit den Untersuchungen Beauftragten sind auf Grund des § 2 des Lagerstättengesetzes vom 
04.12.1934 (RGBl. S. 1223) in der Fassung vom 2. März 1974 (BGBl. S. 469) auch ohne vorherige 
Anmeldung berechtigt zum Betreten von Grundstücken, zur Vornahme von Untersuchungsar- 
 
 
beiten sowie zum Zutritt zu Erdaufschlüssen wie Aufgrabungen, Abgrabungen und Steinbrüchen. 
Sie legitimieren sich hierbei durch Dienstausweise. 
 
Diese geologische Bestandsaufnahme des Untergrundes ist Teil landesweiter Untersuchungen. 
Die gewonnenen Daten werden ausgewertet und in die Fachinformationssysteme Geologische 
Karte, Hydrogeologische Karte und Rohstoffgeologische Karte eingearbeitet. Sie stehen als 
Grundlageninformation für zukünftige Planungen zur Verfügung und geben Auskunft über den 
Aufbau, die Zusammensetzung, die Eigenschaften und das Verhalten des Untergrundes. 
 
Im Rahmen der Kartierarbeiten sind kleine Handbohrungen notwendig. In Ausnahmefällen müssen 
Sondierbohrungen bis zu 30 m Tiefe durchgeführt werden. Wenn Privatgrundstücke für diese Son-
dierbohrungen in Anspruch genommen werden sollen, werden die Eigentümer rechtzeitig infor-
miert. Dabei wird auf privatwirtschaftliche Belange und die derzeitige Nutzung der Grundstücke 
Rücksicht genommen. Etwaige durch die Inanspruchnahme entstehende Schäden werden nach 
den allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen ersetzt. 
 
Es wird gebeten, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Geologischen Dienstes NRW bei der 
Erledigung ihrer Arbeiten im Dienste der Allgemeinheit zu unterstützen. 
 
i.A 
 
gez. Docktor 
Geologischer Dienst NRW 
 
 
  

     
  
 



Herausgeber und Verleger: Der Bürgermeister, Hauptstraße 72-74, 59609 Anröchte, 
(Tel. 02947/888-0). Erscheinungsweise und Bezugsbedingungen: Das Amtsblatt erscheint nach 
Bedarf und liegt im Rathaus Anröchte, bei der Sparkasse Anröchte, der Volksbank Anröchte und 
den Ortsvorstehern aus. Einzelexemplare werden dort unentgeltlich abgegeben. 
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